
Das Kreisarbeitsgericht hat mit Urteil vom 7. Januar 1954 
den Beschluß der Konfliktkommission aufgehoben und die 
Forderung der Verklagten zurückgewiesen. Es vertritt in sei
nen Entscheidungsgründen die Auffassung, daß den Ver
klagten kein Fahr- oder Wegegeld zustehe. Sie arbeiten fast 
das ganze Jahr ununterbrochen auf der N.-Werft. Da die Ver
klagten aber nicht Jeden Morgen zur Werkstatt im Betrieb, 
sondern von ihrer Wohnung unmittelbar zur Montagestelle 
gingen, könne Abs. 2 der Ziff. 1 des Montageabkommens nicht 
zu ihren Gunsten angewandt werden. Die Bezahlung der 
Fahr- und Laufzeit stehe den Verklagten jedoch dann ohne 
weiteres zu, wenn diese sich morgens vom Betrieb des Klä
gers zur Arbeitsstelle N.-Werft und abends wieder zum Be
trieb zurückbegeben müßten.

Gegen das Urteil richtet sich der Kassationsantrag des 
Generalstaatsanwalts. Der Antrag hatte teilweise Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Die auf den Schiffen vorzunehmenden Isolierarbeiten 

müssen auf den Werften vorgenommen werden. Das 
macht aber erforderlich, daß ein Teil der Arbeiter des 
Klägers ihre Arbeit als Montagearbeit verrichten müs
sen. Die für Montagearbeiten maßgebenden arbeits
rechtlichen Bestimmungen sind in der angeführten An
lage zu dem für den Betrieb des Klägers verbindlichen 
Kollektivvertrag festgelegt worden. Gemäß Abs. 2 der 
Ziff. 1 des Montageabkommens ist, wenn die Fahr- und 
Laufzeit außerhalb der Arbeitszeit liegt und die Mon- 
tägestelle mehr als 2,5 km Luftlinie vom Betrieb ent
fernt liegt, der Stundenlohn (ohne Überstundenzuschlag) 
zu zahlen. Der hierzu vom Kreisarbeitsgericht vertre
tenen Auffassung, es sei erforderlich, daß die Verklag
ten morgens und abends zum Betrieb kommen, kann 
nicht gefolgt werden. Eine solche Auffassung kann auch 
nicht auf den Wortlaut, „wenn die Montagestelle vom 
Betrieb mehr als 2,5 km Luftlinie entfernt liegt“, ge
stützt werden. Auch wirtschaftlich gesehen, ist es für 
den Kläger kein Nachteil, wenn die Verklagten von 
ihrer Wohnung unmittelbar zur Montagestelle gehen, 
denn den Verklagten müßte, wenn die Auffassung des 
Arbeitsgerichts zuträfe, die Fahr- und Laufzeit, wenn 
sie von ihrer Wohnung erst zum Betrieb und von da 
aus zur Montagestelle gingen, bezahlt werden. Das Er
fordernis, erst im Betrieb zu erscheinen, würde ledig
lich bedeuten, ihre Anwesenheit durch Stecken der 
Kontrollkarte nachzuweisen. Dabei würde der Kläger 
höhere als die jetzt verlangten Lauf- und Fahrkosten 
zahlen müssen, da die Montagestelle vom Betrieb wei
ter entfernt ist, als von der Wohnung der Verklagten; 
denn keinesfalls kann er von ihnen einen unbezahlten 
Gang unmittelbar von der Wohnung zur Montagestelle 
fordern, wenn ihnen für den Gang von der Betriebs
stätte zur Montagestelle unzweifelhaft Wegegeld oder 
sogar Bezahlung als Arbeitszeit zusteht. Hinzu kommt 
noch, daß für die Zeit des Weges vom Betrieb zur Mon
tagestelle die Leistung produktiver Arbeit durch die 
Verklagten ausfiele. Das kann aber, da der Kläger nach 
dem Prinzip der wirtschaftlichen Rechnungsführung zu 
arbeiten hat, nicht der Wille der Vertragschließenden 
beim Abschluß des Kollektiwertrages gewesen sein. 
Neben diesen wirtschaftlichen Erwägungen ergibt sich 
aber auch aus dem Wortlaut des Montageabkommens, 
daß den Verklagten die Fahr- und Laufzeit zu bezahlen 
ist, wenn sie außerhalb der Arbeitsze;t liegt. Wenn 
hierbei die Entfernung der Montagestelle zum Betrieb 
zugrunde gelegt ist, so hat dies nur den Sinn, zu ver
hindern, daß Kosten für Wege zu Montagestellen ent
stehen, die in unmittelbarer Nähe des Betriebes liegen.

Zu beachten ist aber, daß der Anspruch der Ver
klagten nur für die Zeit besteht, in der sie bei Benut
zung der vorhandenen Verkehrsmittel auf dem kür
zesten Weg die Montagestelle erreichen.

Den Verklagten steht also grundsätzlich Anspruch auf 
Bezahlung der Fahr- oder Laufzeit von ihrer Wohnung 
zur Montagestelle sowie der etwaigen Fahrkosten und 
•der etwaigen Kosten für Beförderung ihres Montage
gepäckes zu. Dabei ist der Berechnung die nächste Ver
kehrsverbindung zugrunde zu legen (Abschnitt 1 des 
Montageabkommens). Die Wahl der „nächsten“ Ver
kehrsverbindung bedeutet auch, daß die üblichen Fahr
gelegenheiten (Straßenbahn, Omnibus, geeignetenfalls 
auch Eisenbahn) benutzt werden müssen, wenn sie die 
Wegebenutzungszeit erheblich verkürzen und dadurch 
die Wegekosten verbilligen.

Andererseits müssen aber die Kosten abgezogen wer
den, die nach denselben Grundsätzen auf den Weg ent
fallen wären, den die Monteure von der Wohnung zum

Betrieb und zurück hätten zurücklegen müssen und 
nunmehr durch den Gang oder die Fahrt von der Woh
nung unmittelbar zur Montagestelle ersparen. Diesen 
Aufwand hätten die Monteure, wie alle anderen Ar
beiter, an sich selbst tragen müssen, er hätte nicht nur
in etwaigen Fahrgeldern, sondern auch in unvergütetem 
Aufwand von Freizeit — nämlich Zeit vor Arbeits
beginn und nach Arbeitsschluß — bestanden, dessen 
Wert für die Zwecke dieses Abzuges ebenfalls nach Ab
schnitt 1 des Montageabkommens zu berechnen ist; 
denn die Monteure haben zwar Anspruch darauf, bei 
einem Weg unmittelbar von der Wohnung zur Montage
stelle nicht schlechter gestellt zu werden, als wenn sie 
sich zunächst zum Betrieb begeben hätten, sie haben 
aber kein Recht, deshalb besondere Vorteile zu erhalten. 
Eine andere Auffassung würde zu dem unannehmbaren 
Ergebnis führen, daß ein Monteur, der sich von seiner 
Wohnung unmittelbar zu einer in deren Nähe liegenden 
Arbeitsstelle begäbe, hierfür Wegegeld erhielte, wäh
rend ein Betriebsarbeiter den Aufwand für einen mög
licherweise langen Weg zur und von der Arbeitsstelle 
selbst tragen müßte. Übrigens hat die Abt. Arbeitsrecht 
beim Bundesvorstand des FDGB, die an sich die ge
samten Kosten des Weges zur Montagestelle für erstat
tungspflichtig hält, es für vertretbar angesehen, daß 
sich die Erstattungspflicht auf Mehraufwand der Mon
teure — verglichen mit dem Wegeaufwand anderer 
Arbeiter beschränkt.

Das angefochtene Urteil war daher entsprechend ab
zuändern. Da der Antrag der Monteure auf Feststel
lung gerichtet ist und gegen die Wahl der Prozeßform 
des Feststellungsantrags auch keine Bedenken bestehen 
— es muß angenommen werden, daß die Höhe des 
erforderlichen Zeitaufwandes und der notwendigen 
Fahrgelder keinen Anlaß zum Streit geben wird — also 
keine weiteren Beweiserhebungen erforderlich sind, so 
hatte das Oberste Gericht selbst unter entsprechender 
Anwendung des § 565 Abs. 3 Ziff. 1 ZPO in der Haupt
sache zu entscheiden.

Entsteheidunfren anderer Gerichte
Zivilrecht

§ 9 GVVO (Berlin); § 4 WO.
1. Die Staatlichen Vertragsgerichte sind auch zu

ständig für die Entscheidung von Streitigkeiten aus 
Lieferverhältnissen zwischen volkseigenen Betrieben, 
denen zwar keine Planaufgabe, aber eine außerplan
mäßige, operative Weisung des übergeordneten Pla
nungsorgans zugrundeliegt. Das gilt auch dann, wenn 
die Schriftform gemäß § 4 Abs. 1 WO nicht eingehalten 
wurde.

2. Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung 
gehören dann in die Zuständigkeit der Staatlichen 
Vertragsgerichte, wenn es sich im Grunde um ein 
Rechtsverhältnis gemäß § 1 WO handelt, jedoch ein 
Vertrag nach § 4 WO aus besonderen Gründen nicht 
zustande kam.

Stadtgericht Groß-Berlin, Urt. vom 15. März 1955 — 
1 OV 15/55.

Der Kläger hat als volkseigener Schlachthof vom Rat des 
Bezirks die Anweisung erhalten, außerordentliche Schlach
tungen, die Im Nachbarkreis anfielen und dort nicht durch
geführt werden konnten, zu übernehmen. Der Rat des Be
zirks hat, da ein überbezirklicher Ausgleich notwendig wurde, 
dem Kläger auch die Abnehmerwerke — darunter den Be
klagten — mitgeteilt. Der Kläger setzte sich mit dem Be
klagten telefonisch in Verbindung und lieferte nach dessen 
Zusage Ware zum Betrage 16 586,92 DM. Ein schriftlicher Ver
trag ist zwischen den Parteien nicht abgeschlossen worden. 
Der Beklagte hat unter Bezugnahme auf die Berliner Preis
bestimmungen von der Rechnung des Klägers einen 20prozen- 
tigen Abzug gemacht.

Der Kläger behauptet, daß hierzu keine Berechtigung vor
liege, und beantragt, den Beklagten zu verurteilen, an ihn 
3317,38 DM zu zahlen.

Der Beklagte beantragt, die Kl ige abzuweisen. Er ist der 
Meinung, daß die Zuständigkeit des Zivilgerichts nicht gegeben 
sei, und beantragt, über die Einrede der Unzuständigkeit des 
Zivilgerichts vorab zu entscheiden.

Der Kläger ist demgegenüber der Meinung, daß es sich 
nicht um einen Vertrag im Rahmen des Allgemeinen Vertrags
systems handele. Keine der Parteien habe eine entsprechende 
Planauflage gehabt. Die Lieferung diene daher auch nicht der 
Durchführung der Wirtschafts- und Finanzpläne. Es handele 
sich um eine außerplanmäßige, operative Weisung des Rates, 
über die kein schriftlicher Vertrag gemäß dem Vertragssystem 
abzuschließen gewesen wäre.
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